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Wien, 10.02.2026 

 
 

An die Kinder- und Jugendhilfe (MA 11)  
Rüdengasse 11 

1030 Wien 
gr@ma11.wien.gv.at 

 
 

 

 
Stellungnahme des Wiener Landesverbandes für Psychotherapie (WLP) 

zum Gesetzesentwurf bzgl. Änderung des Wiener Kinder- und Jugendhilfegesetz 

2013 - WKJHG 2013 

 

 
 

Grundsätzlich betrachten wir den Gesetzesentwurf bzgl. der Änderung des Wiener 
Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 - WKJHG 2013 positiv um möchten im 

Folgenden auf einzelne Punkte differenzierter eingehen. 
 

Zu § 6.(5): 
Hinsichtlich der fachlichen Ausrichtung bewerten wir die Erweiterung der 

Berufsgruppen, die als pädagogische Fachkräfte in Einrichtungen arbeiten können, 

als hilfreich im Sinne der interdisziplinären Zusammenarbeit. Zum Wohle des 
Kindes und als aktuellen Standard im sozialen/pädagogischen Arbeitsbereich 

unterstützen wir, dass verschiedene Perspektiven und Kompetenzen in die Arbeit 
einfließen. Wichtig erscheint uns, dass nicht nur eine Zusammenarbeit im 

multidisziplinären Team stattfindet, das verschiedene Fachdisziplinen abbildet, 
sondern eine bewusst gestaltete interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team, die 

aus einer engen Kooperation und Vernetzung zur Erarbeitung von gemeinsamen 
Lösungen besteht und die Expertisen unterschiedlicher Disziplinen bündelt. Wir 

begrüßen, dass der Blickwinkel der Psychotherapie im interdisziplinären Team 
implementiert werden soll. 

 
 

Zu § 9a: 
Wir unterstützen sehr eine verpflichtende Entwicklung und Umsetzung von 

Kinderschutzkonzepten (§ 9a Kinderschutzkonzept), die eine Sicherung der Rechte 

von Kindern oder Jugendlichen und zum Schutz vor Gewalt in Einrichtungen der 
öffentlichen und der privaten Kinder- und Jugendhilfe gewährleisten soll. 
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§ 17(2): 
Bezüglich der Zusammenarbeit der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe mit 

anderen Einrichtungen wie der Psychotherapie betrachten wir die Verankerung von 
Helfer:innenkonferenzen als einen sehr wichtigen Punkt, dem beispielsweise auch 

in der Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeut:innen im Kontext der 
Vernetzung und Arbeit mit den Hilfesystemen besondere Bedeutung zukommt. 

 
 

Zusammenfassend unterstützt der Wiener Landesverband für Psychotherapie den 
Gesetzesentwurf zur Änderung zur Änderung des Wiener Kinder- und 

Jugendhilfegesetz 2013 - WKJHG 2013. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen… 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




